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PROTOKOLL

6. Sitzung des Grossen Gemeinderates von Steffisburg
Freitag, 20. Oktober 2017
17:00 - 18:50 Uhr, Aula Schönau, Steffisburg

Vorsitz Tschanz Elisabeth, GGR-Präsidentin 2017

Sekretär Zeller Rolf, Gemeindeschreiber

Protokoll Neuhaus Marianne, Verwaltungsangestellte
Traktanden 1 bis 5
Furrer Erika, Verwaltungsangestellte
Traktandum 6 bis 10

Mitglieder BDP
Bögli Daniel (Stimmenzähler)
Rüfenacht Michael
Weber Yvonne

EDU
Berger Bruno
Tschanz Elisabeth (Präsidentin GGR)

EVP
Bachmann Patrick
Jakob Ursula
Pfäffli André
Schweizer Thomas

FDP
Brandenberg Monika
Moser Konrad E.
Rothacher Thomas (2. Vizepräsident GGR) (Präsident AGPK)
Stalder Urs
Wegmann Beat

GLP
Gisler Daniel
Hürlimann-Zumbrunn Maya
Neuhaus Reto

Grüne
Eggler Simon

SP
Döring Matthias (Stimmenzähler)
Friederich Hörr Franziska
Fuhrer Eduard
Hug-Wäfler Gabriela
Schmutz Daniel
Schönenberger Thomas
Tschanz Therese

SVP
Aebi Thomas (ab 18.00 Uhr; Trakt. 5)
Barben Adrian
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Brechbühl Fritz
Jakob Reto (1. Vizepräsident GGR)
Marti Hans Rudolf
Marti Werner
Maurer Hans Rudolf
Saurer Ursula
Wittwer Adrian

Davon entschuldigt Barben Adrian
Fuhrer Eduard
Gisler Daniel
Maurer Hans Rudolf
Saurer Ursula

Anwesend zu Beginn 28

Absolutes Mehr 15

Mitglieder Gemeinderat Berger Hans Departementsvorsteher Bildung glp
Gerber Christian Departementsvorsteher Hochbau/Planung EDU
Huder Ursulina Departementsvorsteherin Finanzen SP
Marti Jürg Departementsvorsteher Präsidiales SVP
Schenk Marcel Departementsvorsteher Tiefbau/Umwelt SP
Schneeberger Stefan Departementsvorsteher Sicherheit FDP
Schwarz Elisabeth Departementsvorsteherin Soziales SVP

Davon entschuldigt ---

Anwesende Vertreter
Verwaltung

Hadorn Hans-Peter, Leiter Hochbau/Planung
Deiss Martin, Leiter Tiefbau/Umwelt
Stalder Christoph, Stv. Gemeindeschreiber

Medienschaffende 2

Zuhörer 4

Gäste/Referenten ---

Eröffnung

Traktandenliste

Die Traktandenliste wird unverändert einstimmig genehmigt.

Geburtstagsglückwunsch

Elisabeth Tschanz verkündet, dass heute Hansruedi Marti seinen Geburtstag feiern darf. Dazu gratuliert
sie ihm ganz herzlich und überreicht ihm eine Flasche Wein.

VERHANDLUNGEN

2017-82 Protokoll der Sitzung vom 25. August 2017; Genehmigung
Traktandum 1, Sitzung 6 vom 20. Oktober 2017
Registratur
10.060.006 Protokolle

Beschluss

Das Protokoll der Sitzung vom 25. August 2017 wird ohne Abänderungen einstimmig genehmigt.
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2017-83 Informationen des Gemeindepräsidiums
Traktandum 2, Sitzung 6 vom 20. Oktober 2017
Registratur
10.060.000 Grosser Gemeinderat; allgemeine Unterlagen

Der Gemeindepräsident informiert über die nachstehenden Themen:

83.1 Personalmutationen

Austritte:
Name Funktion/BG/Abt. Austritt
Huber Andreas Badmeister II, Abt. Hochbau/Planung 30.09.2017
Bächler Verena Badmeisterin III, Abt. Hochbau/Planung 30.09.2017
Haymoz Nick Kaufmann Abteilungssekretariat, Abt. Hoch-

bau/Planung (befristete Anstellung)
30.09.2017

Kunz Annina Sozialarbeiterin, Abt. Soziales (Sozialdienst Zulg) 31.10.2017
Joss Susanne Kauffrau Schulsekretariat, Abt. Bildung 31.12.2017
Kunz Rudolf* Mechaniker Werkhof, Abt. Tiefbau/Umwelt 31.12.2017
Graber Urs* Handwerker Werkhof, Abt. Tiefbau/Umwelt 31.12.2017
Arter Roland* Gärtner Werkhof, Abt. Tiefbau/Umwelt 31.12.2017
*Vorzeitige Pensionierung infolge Anpassungen Umwandlungssatz per 01.01.2018

Interne Mutationen:
Name Funktion/BG/Abt. Gültig ab
Christa Wyttenbach und
Regula Günter

Abteilung Finanzen; neu kein befristeter Beschäfti-
gungsgrad (Wyttenbach 60 % und Günter 100 %)
nach Einführung HRM2

01.07.2017

Eintritte:
Name Funktion/BG Eintritt
Jost Andreas Mechaniker, Abt. Tiefbau/Umwelt

(Ersatz Rudolf Kunz)
01.02.2018

Neue Lernende
Stalder Tim Lernender Informatiker EFZ, Abt. Finanzen 01.08.2018

83.2 Ortsentwicklung

Hinweise zu verschiedenen Aktivitäten:

Am 9. November 2017 wird im Laufe des späteren Nachmittags der Bypass Thun Nord dem "Verkehr
übergeben". Es ist nicht immer allen bewusst, dass neue Verkehrswege oder andere Regime (z.B.
Schwäbis T30-Zone) vorherrschen.

Am 16. November 2017 um 19.00 Uhr findet in der Aula Schönau der zweite DialogRAUM des Zu-
kunftraums Steffisburg bezüglich Ortsplanungsrevision statt. Der Bevölkerung werden Szenarien der
räumlichen Entwicklung mit Horizont 2050 präsentiert und wiederum in einem partizipativen Prozess
gemeinsam gewürdigt. Die Einladung dazu haben die Ratsmitglieder erhalten.

Am 26. November 2017 ist Abstimmungssonntag mit der Vorlage zum Sportzentrum Schönau. Dabei
handelt es sich um die Vorlage des Grossen Gemeinderates, welche mit grosser Mehrheit freigegeben
wurde. Es darf selbstverständlich entsprechend dafür Werbung gemacht werden.

83.3 Friedhofgärtnerei; Information

Stefan Schneeberger, Departementsvorsteher Sicherheit, orientiert wie folgt:

Veranlassung
Bei der Friedhofgärtnerei erfolgen in der nächsten Zeit gewisse Veränderungen. Mit Datum vom 11. Sep-
tember 2017 hat die Gemeinde nach Rücksprache mit allen Beteiligten dazu einen offiziellen Medienbe-
richt veröffentlicht. Weil die Veränderungen in der Öffentlichkeit diskutiert werden, ist es ein Anliegen
des Gemeinderates, den Grossen Gemeinderat aus erster Hand zu orientieren.

Zuständigkeiten
Das Friedhof- und Bestattungswesen gehört in Steffisburg in die Zuständigkeit der Abteilung Sicherheit.
Damit verbunden ist auch die Vergabe der Friedhofgärtnereiarbeiten.
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Zur Friedhofgärtnerei gehören folgende Arbeiten:
ī Unterhalt und Bewartung des gesamten Friedhofareals, der Abdankungshalle und der Aufbahrungs-

halle.
ī Laufende Pflege der Grabfelder, des Gemeinschaftsgrabes und einer stattlichen Zahl von Einzelgrä-

bern mit Unterhaltsvereinbarungen.
ī Die Begleitung und Unterstützung der Pfarrer bzw. Trauerfamilien bei Abdankungen und Beisetzun-

gen.
ī Die Bewirtschaftung der Gräberfelder mit der Gestaltung des Friedhofes als Ganzes, langfristige Pla-

nung der ganzen Gräberfelder, Aufhebung, Umnutzung, Grundgestaltung sowie die fortlaufende Pla-
nung der Gräber-Belegung.

Grundsätzliches zu den Friedhofgärtnerei-Arbeiten
Die Arbeiten finden in einem emotionalen Umfeld statt und setzen ein sensibles Vorgehen voraus. Die
Planung und die Ausführung der Arbeiten müssen langfristig mit hoher Qualität und Konstanz erfolgen.

Vorgeschichte
ī 1949: Wahl Alfred Kunz, Jg 1924, als Friedhofgärtner und Totengräber durch den

Gemeinderat
ī 1952: Eröffnung Friedhof Eichfeld
ī 1986: Rücktritt Alfred Kunz als Friedhofgärtner. Bewerbung Alfred Kunz junior

(heutiger Friedhofgärtner)
ī Nov. 1987: Vertrag mit Alfred Kunz für die „Erledigung der Friedhofgärtneraufgaben“.

Vertrag auf fünf Jahre fest. Anschliessend automatische Verlängerung um ein Jahr.

Aktuell gültige Rechtsrundlagen
ī Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖGB), Kt. Bern

o 1. Inkraftsetzung: 01.01.1996
o Aktueller Stand: 01.10.2014

ī Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBV), Kt. Bern
o 1. Inkraftsetzung: 01.01.1996
o Aktueller Stand: 01.01.2015

Weshalb besteht Handlungsbedarf?
ī 22.10.2015: Abklärungen mit Leiter Fachstelle für Beschaffungswesen der Stadt Bern:

o Dienstleistungsvertrag für die Friedhofgärtnerarbeiten hätte bereits seit längerer Zeit ausge-
schrieben werden müssen.

o Empfohlenes Vorgehen:
Á Bestehender Vertrag bis Ende 2016 verlängern
Á Im 2016 Ausschreibung im offenen Verfahren
Á Ab 01.01.2017: Neuer Vertrag

Entscheid Gemeinderat im Dezember 2016
ī Keine öffentliche Ausschreibung
ī Übernahme der Friedhofgärtnereiarbeiten durch den Werkhof
ī Vertragliche Regelung mit Fred Kunz für eine gleitende Übergabe bzw. Übernahme der Arbeiten in

den Jahren 2017 und 2018
ī Begründung:

o Sensitive Dienstleistungen;
o Hohe Qualität und Kontinuität erforderlich;
o Langfristige Planung nötig;
o Die Gemeinde soll diese Arbeiten gut im Griff haben;
o Bei einer öffentlichen Ausschreibung kann der Zuschlag nicht beeinflusst werden;
o Bei periodischer Ausschreibung ist mit wechselnden Auftragnehmenden zu rechnen.

Zur Übergangssituation
ī Bis 31.12.2018: Vertrag mit Fred Kunz
ī Im 2018: Übernahme der Friedhofgärtnereiarbeiten durch den Werkhof

o In enger Zusammenarbeit mit Fred Kunz Übergabe bzw. Übernahme der Arbeiten
o Schaffung von 200-Stellenprozenten im Werkhof für die Friedhofgärtnerei

ī 01.01.2019: Friedhofgärtnerei vollumfänglich beim Werkhof

Zukunft Kunz Bäume + Pflanzen AG
ī Eine Regelung der geschäftlichen Nachfolge ist dem Gemeinderat nicht bekannt.
ī Gemeinderat hat Fred Kunz eine Festanstellung als Friedhofgärtner im Werkhof der Gemeinde ange-

boten. Eine Rückmeldung von Fred Kunz ist noch ausstehend. Sie wird aber in den nächsten Tagen
erwartet.
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Dem Gemeinderat ist Folgendes wichtig:
ī die Sachlage ist sorgfältig zu beurteilen und zu entscheiden;
ī es soll keine Konkurrenzierung der Privatwirtschaft erfolgen;
ī die Erwähnung der steten Zufriedenheit mit den Arbeiten von Fred Kunz;
ī diese sensible Aufgabe der Gemeinde soll auch langfristig im Griff behalten werden können.

2017-84 Sitzungskalender Grosser Gemeinderat 2018/2019; Kenntnisnahme
Traktandum 3, Sitzung 6 vom 20. Oktober 2017
Registratur
10.060.004 Sitzungskalender / Terminkalender

Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat hat die langfristige Sitzungsplanung am 17. Oktober 2014 bereits genehmigt
und freigegeben. Diese ist auf der Gemeindehomepage aufgeschaltet. Dem Grossen Gemeinderat wer-
den heute die Daten für die Jahre 2018 und 2019 lediglich zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Sitzungskalender 2018

1. Sitzung Freitag, 26. Januar 2018 04. Woche
2. Sitzung Freitag, 16. März 2018 11. Woche
3. Sitzung Freitag, 27. April 2018 17. Woche Verwaltungsbericht
4. Sitzung Freitag, 15. Juni 2018 24. Woche Rechnung
5. Sitzung Freitag, 24. August 2018 34. Woche
6. Sitzung Freitag, 19. Oktober 2018 42. Woche evtl. Finanzplan/Budget*
7. Sitzung Freitag, 30. November 2018 48. Woche evtl. Finanzplan/Budget*

*je nach Prozedere Finanzplan/Budget

Sitzungsplanung 2019

Jahr 1. Sitzung 2. Sitzung 3. Sitzung 4. Sitzung 5. Sitzung 6. Sitzung 7. Sitzung

2019 25.01.2019 15.03.2019 03.05.2019 21.06.2019 23.08.2019 18.10.2019 29.11.2019

Änderungen und weitere Sitzungen bleiben vorbehalten. Die Sitzungen beginnen in der Regel um 17.00
Uhr und finden in der Aula Schönau statt. Je nach Umfang der Traktandenliste bleibt ein früherer Sit-
zungsbeginn vorbehalten.

Ausflüge Grosser Gemeinderat

Freitag, 7. September 2018 (ab ca. 13.00 Uhr)
Freitag, 6. September 2019 (ab ca. 13.00 Uhr)

Abstimmungs- und Wahldaten Bund, Kanton, Gemeinde für die Jahre 2018 und 2019

Jahr 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal

2018 04.03.2018 10.06.2018 23.09.2018 25.11.2018

2019 10.02.2019 19.05.2019 20.10.2019 24.11.2019

In den Jahren 2018 und 2019 finden folgende Wahlen statt:
25.03.2018: Grossrats- und Regierungsratswahlen
25.11.2018: Gemeindewahlen (GGR, GR, GP)
20.10.2019: National- und Ständeratswahlen

Die Abstimmungs- und Wahldaten sind auf der Homepage des Bundes bis ins Jahr 2036 bekannt und pu-
bliziert.
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Antrag Gemeinderat

1. Der Sitzungskalender des Grossen Gemeinderates für das Jahr 2018 wird wie folgt zur Kenntnis ge-
nommen:

1. Sitzung Freitag, 26. Januar 2018 04. Woche
2. Sitzung Freitag,  16. März 2018 11. Woche
3. Sitzung  Freitag,  27. April 2018 17. Woche Verwaltungsbericht
4. Sitzung  Freitag, 15. Juni 2018 24. Woche Rechnung
5. Sitzung  Freitag, 24. August 2018 34. Woche
6. Sitzung  Freitag, 19. Oktober 2018 42. Woche evtl. Finanzplan/Budget*
7. Sitzung  Freitag, 30. November 2018 48. Woche evtl. Finanzplan/Budget*

*je nach Prozedere Finanzplan/Budget

2. Der Sitzungskalender des Grossen Gemeinderates für das Jahr 2019 wird gemäss nachstehender
Tabelle zur Kenntnis genommen:

Jahr 1. Sitzung 2. Sitzung 3. Sitzung 4. Sitzung 5. Sitzung 6. Sitzung 7. Sitzung

2019 25.01.2019 15.03.2019 03.05.2019 21.06.2019 23.08.2019 18.10.2019 29.11.2019

3. Die Ratsmitglieder werden gebeten, sich die vorstehenden Daten zu reservieren. Die langfristige Sit-
zungsplanung für den Grossen Gemeinderat ist auf der Gemeindehomepage veröffentlicht.

4. Von den übrigen Daten (Ausflüge GGR sowie Abstimmungs- und Wahldaten) wird Kenntnis genom-
men.

5. Eröffnung an:
– Jürg Marti, Gemeindepräsident
– Mitglieder Gemeinderat
– Mitglieder Grosser Gemeinderat
– Mitglieder AGPK 2017
– Abteilungsleitungen
– Sekretariat GGR
– Präsidien Leiste
– Hochbau/Planung (definitive Reservation Aula Schönau)
– Präsidiales 10.060.004

Behandlung

Elisabeth Tschanz verweist auf die Sitzungsdaten für die Jahre 2018 und 2019. Der Grosse Gemeinderat
hat die langfristige Sitzungsplanung bis ins Jahr 2030 bereits genehmigt und freigegeben. Die Daten
2018/2019 werden daher lediglich zur Kenntnis genommen.

Es folgen keine Wortmeldungen.

Beschluss

1. Der Sitzungskalender des Grossen Gemeinderates für das Jahr 2018 wird wie folgt zur Kenntnis ge-
nommen:

1. Sitzung Freitag, 26. Januar 2018 04. Woche
2. Sitzung Freitag,  16. März 2018 11. Woche
3. Sitzung  Freitag,  27. April 2018 17. Woche Verwaltungsbericht
4. Sitzung  Freitag, 15. Juni 2018 24. Woche Rechnung
5. Sitzung  Freitag, 24. August 2018 34. Woche
6. Sitzung  Freitag, 19. Oktober 2018 42. Woche evtl. Finanzplan/Budget*
7. Sitzung  Freitag, 30. November 2018 48. Woche evtl. Finanzplan/Budget*

*je nach Prozedere Finanzplan/Budget

2. Der Sitzungskalender des Grossen Gemeinderates für das Jahr 2019 wird gemäss nachstehender
Tabelle zur Kenntnis genommen:

Jahr 1. Sitzung 2. Sitzung 3. Sitzung 4. Sitzung 5. Sitzung 6. Sitzung 7. Sitzung

2019 25.01.2019 15.03.2019 03.05.2019 21.06.2019 23.08.2019 18.10.2019 29.11.2019
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3. Die Ratsmitglieder werden gebeten, sich die vorstehenden Daten zu reservieren. Die langfristige Sit-
zungsplanung für den Grossen Gemeinderat ist auf der Gemeindehomepage veröffentlicht.

4. Von den übrigen Daten (Ausflüge GGR sowie Abstimmungs- und Wahldaten) wird Kenntnis genom-
men.

5. Eröffnung an:
– Jürg Marti, Gemeindepräsident
– Mitglieder Gemeinderat
– Mitglieder Grosser Gemeinderat
– Mitglieder AGPK 2017
– Abteilungsleitungen
– Sekretariat GGR
– Präsidien Leiste
– Hochbau/Planung (definitive Reservation Aula Schönau)
– Präsidiales 10.060.004

2017-85 Revision Kanalisationsreglement vom 06.05.1983; Aufhebung und Erlass neues
Abwasserreglement per 01.01.2018; Genehmigung

Traktandum 4, Sitzung 6 vom 20. Oktober 2017
Registratur
52.000.001 Kanalisationsreglement

Ausgangslage

Das Kanalisationsreglement der Gemeinde Steffisburg stammt aus dem Jahr 1983. Seither wurde es
mehrmals teilrevidiert. Bereits bei der letzten Revision 2012 hatte sich gezeigt, dass das Reglement nicht
mehr in allen Belangen zeitgemäss ist und einer grundlegenden Überarbeitung bedarf. Dies insbesondere
deshalb, weil das übergeordnete Recht seit den 1980-er Jahren wiederholt geändert hat und das Verur-
sacherprinzip bei der Gebührengestaltung heute weit stärker gewichtet wird als noch vor dreissig Jahren.

Das Reglement ist insbesondere in folgenden Punkten nicht mehr zeitgemäss:
– Sowohl bei der einmaligen Anschlussgebühr wie auch bei der jährlichen Benützungsgebühr wird ei-

ner allfälligen Ableitung von Regenabwasser von Hof- und Dachflächen in die öffentliche Kanalisation
nicht Rechnung getragen. Die kantonale Gewässerschutzverordnung vom 24. März 1999 (KGV; BSG
821.1) schreibt vor, dass für Regenabwasser, welches in die Kanalisation eingeleitet wird, eine zu-
sätzliche Anschlussgebühr pro m2 entwässerter Fläche oder aber ein Zuschlag auf der Anschlussge-
bühr oder nach der zonengewichteten Grundstücksfläche (ZGF) zu erheben ist (Art. 33 Abs. 3 KGV).
Zudem verlangt Art. 34 Abs. 5 KGV, dass der Regenabwasseranfall in die Kanalisation mit einer zu-
sätzlichen wiederkehrenden Gebühr oder einem Zuschlag auf der wiederkehrenden Grundgebühr zu
belasten ist. Für das Regenabwasser fehlen auch technische Vorschriften.

– Die Gemeinde Steffisburg kennt bei den wiederkehrenden Benützungsgebühren nur eine Mengenge-
bühr, aber keine Grundgebühr, wie sie in Art. 34 Abs. 2 KGV vorgesehen ist. Da in der Abwasser-
entsorgung Kosten vor allem durch die Bereitstellung der Infrastruktur anfallen – d.h. unabhängig
vom effektiven Abwasseranfall –, sollten nach zeitgemässem Verständnis Grundgebühren einen
wesentlichen Teil der gesamten Gebühreneinnahmen ausmachen (gemäss Musterreglement 50 bis
60 %). Zudem sollte – wie bereits erwähnt – das Regenabwasser mitberücksichtigt werden. Nach
Auffassung des Kantons gelten deshalb wiederkehrende Gebühren, welche ausschliesslich auf den
Frischwasserverbrauch abstellen, als ungeeignet (vgl. Sachplan Siedlungsentwässerung VOKOS,
S. 85). Auch bei Industrie- und Gewerbebetrieben kann für die Verbrauchsgebühr nicht in jedem Fall
auf den Frischwasserverbrauch abgestellt werden (vgl. Art. 35 KGV).

Die erwähnten Punkte führen zu einer völlig neu gestalteten Gebührenstruktur. Zusammen mit den vor-
handenen Unzulänglichkeiten in den technischen Kapiteln ist eine vollständige Überarbeitung des Regle-
ments unumgänglich. Basierend auf dem Musterreglement des Kantons Bern wurde ein neues Abwasser-
reglement ausgearbeitet. Das Büro AdVocate in Bern hat die Fachabteilung im Prozess eng begleitet und
die juristischen Fragen, die sich bei der Bearbeitung ergaben, laufend beurteilt.

Stellungnahme Gemeinderat

1. Grundsätzliches
Der technische Teil des Reglements lehnt sich stark am Musterreglement an. Diverse Artikel des alten
Reglements konnten weggelassen werden, da sie im übergeordneten Recht geregelt sind. Grundsätzlich
soll im technischen Teil nur noch das Nötigste geregelt, aber trotzdem so viel vorgegeben werden, dass
das Reglement die wichtigsten Vorgaben für Bauherren, Eigentümer und Planende aufzeigt. Im Besonde-
ren ist der Umgang mit sauberem Abwasser beschrieben inkl. der Vorgaben für die Versickerung. Auf die



Protokoll Grosser Gemeinderat vom 20. Oktober 2017
Seite 265

Ausarbeitung eines direkten Vergleichs des neuen zum alten Reglement wurde verzichtet, da sich die
beiden Versionen sehr stark unterscheiden.

Kernteil des neuen Reglements ist die überarbeitete Gebührengestaltung. Gemäss kantonalem Gewäs-
serschutzgesetz (KGSchG; BSG 821.0) muss die Abwasserentsorgung finanziell selbsttragend sein. Sie
wird in der Gemeinderechnung als Spezialfinanzierung Abwasser geführt. Der Grundsatz für die Einnah-
men ist im Art. 24 des KGSchG geregelt:

Art. 24 Finanzierung

a Grundsätze
1 Die Abwasserentsorgung muss finanziell selbsttragend sein.
2 Sie wird durch folgende Leistungen finanziert:
a einmalige Gebühren sowie wiederkehrende Grund- und Verbrauchsgebühren,
b Grundeigentümer- und vertragliche Erschliessungsbeiträge,
c Beiträge des Bundes, des Kantons und Dritter.

Für die Gebührengestaltung im neuen Reglement wurden folgende Ziele definiert:
– Die Gebühren sollen verursachergerecht ausgestaltet werden.
– Die Berechnungsgrundlagen sollen mit vertretbarem Aufwand erhoben werden können.
– Das Berechnungsmodell soll kein Exot sein, also auch in anderen Gemeinden erfolgreich angewen-

det werden.
– Die Vorschriften der kantonalen Gewässerschutzverordnung sollen umgesetzt werden (Grundgebühr

und Regenwassergebühr).

2. Anschlussgebühr
Grundsatz aus der kantonalen Gewässerschutzverordnung für die Anschlussgebühr:

Art. 33 Anschlussgebühren
1 Zur Deckung der Investitionskosten für die Erstellung und Anpassung von Anlagen ist von den Anschlusspflichtigen
für jeden Anschluss eine Anschlussgebühr zu erheben.
2 Die Anschlussgebühr ist auf Grund der Belastungswerte (BW), der zonengewichteten Grundstücksfläche (ZGF) oder
einer anderen verursachergerechten Bemessungsgrundlage zu erheben.
3 Für Regenabwasser von Hof- und Dachflächen, das in die Kanalisation eingeleitet wird, ist zusätzlich eine
Anschlussgebühr pro Quadratmeter entwässerter Fläche zu erheben. Die Gebühr kann auch durch einen Zuschlag auf
der Anschlussgebühr oder nach ZGF erhoben werden.
4 Die Grundfaktoren der ZGF und die Zuschlagsfaktoren sind abhängig von der baurechtlichen Zonen- und
Nutzungseinteilung.
5 Für Regenabwasser von Strassen, das in die Kanalisation eingeleitet wird, ist eine Anschlussgebühr pro
Quadratmeter entwässerter Fläche oder nach ZGF zu erheben.

Die Anschlussgebühr wurde bisher anhand der anzuschliessenden Bewohnergleichwerten berechnet. Die
Anzahl der Bewohnergleichwerte war bei Wohnhäusern abhängig von der Zimmeranzahl, bei Restaurants
von der Anzahl Sitzplätze, bei Bürogebäuden von der Anzahl Arbeitsplätze und bei Industriegebäuden
von der Bruttobetriebsfläche. Gerade die Berechnung bei Industriegebäuden war in den vergangenen
Jahren immer wieder Anlass für Diskussionen und Beschwerdeverfahren, da die Bruttobetriebsfläche z.B.
bei einem Lagergebäude sehr gross ist, der Abwasseranfall aber sehr klein.

Neu wird die Anschlussgebühr auf Basis der Belastungswerte, LU (Loading Units, Belastungswerte BW)
des schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfachs und zusätzlich auf der in die öffentliche Abwas-
serleitung eingeleiteten Regenwasserfläche berechnet. Die Tarife betragen CHF 230.00/LU und CHF
25.00/m2 angeschlossene, entwässerte Fläche.

Die LU's dienen auch der NetZulg AG für die Berechnung der Wasseranschlussgebühr. Daher sind diese
bekannt und werden bei der Bauabnahme kontrolliert.

Auch die abgeleitete Regenwasserfläche kann auf der Basis der Baugesuchsunterlagen einfach eruiert
werden. Dieses Berechnungsmodell für die Anschlussgebühr ist das weitaus am meisten Verwendete bei
den Gemeinden des Kantons Bern.
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Modellberechnung Anschlussgebühren

Gebäudestruktur BW (alt) LU Beregnete Fläche Alte Gebühr Neue Gebühr
Einfamilienhaus 5 34 Versickerung 7'450.00 7'820.00
Hotelbetrieb 46 406 320m2 56'630.00 102'980.00
Industriebetrieb
Erweiterung

113 20 Versickerung 117'859.00 4'600.00

Die Tabelle zeigt, dass die Anschlussgebühren bei Wohnliegenschaften je nach Ausbaustandard ähnlich
sein werden. Durch die Regenwassergebühr steigt der Anreiz, das anfallende Oberflächenwasser versi-
ckern zu lassen. Bei Industrie- und Gewerbebetrieben sind die Gebühren sehr unterschiedlich. Unbestrit-
ten ist aber, dass die neue Gebührenberechnung eher auf den möglichen Abwasseranfall des Betriebs
Bezug nimmt als die bisherige.

Verglichen mit anderen Gemeinden liegen die gewählten Beträge pro LU oder m2 eher tief:

Gemeinde/Stadt Preis pro LU Preis pro m2 Fläche
Steffisburg 230.00 25.00
Thun 270.00 30.00
Köniz 200.00 40.00
Münsingen 250.00 25.00
Heimberg 250.00 15.00

3. Jährlich wiederkehrende Gebühren
Grundsatz aus der kantonalen Gewässerschutzverordnung für die wiederkehrende Gebühr:

Art. 34 Wiederkehrende Gebühren
1 Zur Deckung der Kapitalkosten von Anlagen mit Einschluss der Einlagen in die Spezialfinanzierung, die nicht durch
Anschlussgebühren oder Beiträge gedeckt sind, sowie zur Deckung der Betriebskosten haben die Gemeinden von allen
an die Kanalisation Angeschlossenen wiederkehrende Gebühren (Grund-, Verbrauchs- und Regenabwassergebühren)
zu erheben.
2 Die Grundgebühren sind pro Wohnung und pro Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieb oder auf Grund
einer Bemessungsgrundlage gemäss Artikel 33 Absatz 2 zu erheben.
3 Die Verbrauchsgebühren sind auf Grund des Abwasseranfalls zu erheben. Dieser wird dem Wasserverbrauch
gleichgesetzt. Vorbehalten bleibt Artikel 35.
4 Wer das Wasser nicht oder nur teilweise aus der öffentlichen Wasserversorgung bezieht und in die Kanalisation
einleitet, hat die zur Ermittlung des verbrauchten Wassers erforderlichen Wasserzähler auf eigene Kosten nach den
Vorschriften der Wasserversorgung einbauen zu lassen. Andernfalls wird auf den geschätzten Wasserverbrauch
abgestellt. Die Schätzung erfolgt nach Erfahrungswerten bei vergleichbaren Verhältnissen durch die zuständige
Gemeindebehörde.
5 Für Regenabwasser von Hof- und Dachflächen, das in die Kanalisation eingeleitet wird, ist zusätzlich eine
wiederkehrende Gebühr pro Quadratmeter entwässerter Fläche zu erheben. Die Gebührenbemessung kann auch
durch einen Zuschlagsfaktor auf der Grundgebühr gemäss Absatz 2 oder nach ZGF erfolgen.
6 Für Regenabwasser von Strassen, das in die Kanalisation eingeleitet wird, kann eine wiederkehrende Gebühr pro
Quadratmeter entwässerter Fläche oder nach ZGF erhoben werden.

Durch die Einführung der Grundgebühr werden in Zukunft die Einnahmen in der Spezialfinanzierung an-
ders verteilt. Dadurch, dass die Höhe der Gebühr einzig vom Wasserverbrauch abhängig gemacht wurde,
war die jährliche Abwassergebühr z.B. für einen Zwei-Personen Haushalt sehr gering. Die Einführung der
Grundgebühr führt gerade bei kleinen Haushalten zu einer Gebührenerhöhung. Bei Haushalten mit meh-
reren Personen und höherem Verbrauch werden die Gebühren nahezu gleich bleiben.

Industriebetriebe mit sehr hohem Wasserverbrauch werden in Zukunft tiefere jährliche Gebühren bezah-
len. In dieser Hinsicht ist in der Gemeinde Steffisburg die Cremo SA ein besonderer Fall. Die Einnahmen
bei der jährlich wiederkehrenden Gebühren in der Spezialfinanzierung Abwasser wurden 2016 zu 28 %
(CHF 513'477.00) aus der Firma Cremo SA generiert. Der Anteil lag in früheren Jahren sogar bei rund
35 %. Dies bedeutet ein gewisses Klumpenrisiko bei den Einnahmen der Spezialfinanzierung. Bei der
neuen Gebührengestaltung wird dieses Risiko verkleinert und ein Wegfall der Gebühren der Cremo SA,
z.B. durch veränderte Produktionsabläufe, könnte auch ohne Gebührenerhöhung einige Jahre verkraftet
werden.

Gemäss den Vorgaben des AWA müsste die Grundgebühr mindestens 60 % der jährlich widerkehrenden
Gebühr ausmachen. Mit der vorgeschlagenen Gebührengestaltung beträgt die Grundgebühr rund 30 %
der wiederkehrenden Gebühr. Der Wasserverbrauch ist rückläufig, insbesondere wegen effizienteren Ge-
räten im Haushalt. Dies ist vom Gewässerschutzaspekt her eine sehr gute Entwicklung.
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Die Grundinfrastruktur des Abwassernetzes aber bleibt gleich und muss auch in Zukunft unterhalten
werden. Ein höherer Anteil der Grundgebühren würde einerseits dazu führen, dass die Gebührenerhö-
hung bei Haushalten mit der Einführung des Reglements grösser wäre und der Anreiz, weniger Wasser
zu verbrauchen, kleiner.

Das gewählte Gebührenmodell sieht nun folgende Einnahmenanteile vor:
Einnahmen Grundgebühr CHF 520'560.00
Einnahmen verbrauchsabhängiger Gebührenanteil CHF 1'215'488.00
Gesamteinnahmen jährlich wiederkehrende Gebühr CHF 1'736'048.00

Die Einnahmen der wiederkehrenden Gebühr liegen 2017 voraussichtlich bei ca. CHF 1'900'000.00. Die
tieferen Einnahmen sind in der Spezialfinanzierung Abwasser verkraftbar. Das Eigenkapital beträgt rund
CHF 4.2 Mio. Es wird sich jährlich um rund CHF 0.5 Mio. verringern. Geplant ist, 2020 die im Reglement
vorgesehene Regenwassergebühr einzuführen, was zu Mehreinnahmen führen wird. Je nach Auswirkung
und Bedarf könnte der verbrauchsabhängige Gebührenanteil durch eine Veränderung des Preises pro m3

wieder angepasst werden.

Die Grundgebühr wird basierend auf der Dimension des Wasserzählers erhoben (analog NetZulg AG,
Grundgebühr Wasserversorgung), die Mengengebühr anhand des Wasserverbrauchs.

Die Erhebung der eingeleiteten Regenwasserflächen von bestehenden Liegenschaften wird temporär ei-
nigen Aufwand generieren. Die heutigen elektronischen Hilfsmittel (Orthofoto, Abwasserkataster usw.)
dürften die Aufgabe aber mit vertretbarem Aufwand möglich machen. Die Erhebung der Regenwasserflä-
chen bei den bestehenden Gebäuden wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Einführung dieses Gebüh-
renanteils wird daher nicht vor 2020 erfolgen.

Modellberechnung wiederkehrende Gebühren
Basierend auf dem neuen Gebührenmodell wurden verschieden Modellberechnungen durchgeführt. In
der Folge die daraus resultierenden Vergleiche:

Der Rechnungsbetrag 2016 ist aufgeführt, da bis 2016 die Abwassergebühr CHF 1.80/m3 betragen hat.
Erst auf 2017 wurde der Ansatz auf CHF 1.50/m3gesenkt.

Bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern wird die Gebührenveränderung anders sein als bei Einfamilien-
häusern, da die Grundgebühr des Zählers auf die Anzahl Wohnungen aufgeteilt wird. Um dazu eine Aus-
sage machen zu können wurden die Grundlagen der Haushaltstypen basierend auf den Vorgaben des
Eidgenössischen Preisüberwachers als Basis genommen:

Haushaltstyp Gebühr bis 2016 Gebühr 2017 Gebühr neu ab 2018
Haushaltstyp 3 / 4
4 Zimmer Wohnung mit 3 Bewohnern in
einem MFH mit 5 Wohneinheiten

306.00 255.00 194.00

Haushaltstyp 1 / 2
2 Zimmer Wohnung mit 1 Bewohner in
einem MFH mit 15 Wohneinheiten

108.00 90.00 80.00

4. Vernehmlassung
Das neue Abwasserreglement wurde zur Vernehmlassung den Ortsparteien und dem HGV Steffisburg zur
Verfügung gestellt. Vier Ortsparteien (SVP, SP, EDU und Grüne) haben zum neuen Reglement Stellung
genommen und einzelne Anpassungen angeregt. Die Eingaben wurden durch das Büro Advocate Bern,
welches die Fachabteilung beim gesamten Prozess der Ausarbeitung unterstützte und beraten hat, zur

Art
Zähler-
grösse

Wasserverbrauch
2016 n m/3

Rechnungsbetrag
2016

Rechnungsbetrag
2017 Grundgebühr Mengengebühr Total 2018 Veränderung

EFH, 2 Erwachsene, 3 Kinder 5/20 145 261.00 217.50 120.00 145.00 265.00 47.50
EFH, 2 Erwachsene 5/20 79 142.20 118.50 120.00 79.00 199.00 80.50
EFH, 4 Erwachsene 5/20 129 232.20 193.50 120.00 129.00 249.00 55.50
EFH, 2 Erwachsene 5/20 65 117.00 97.50 120.00 65.00 185.00 87.50
REFH, 2 Erwachsene, 1 Kind 5/20 86 154.80 129.00 120.00 86.00 206.00 77.00
MFH/mit Gewerbe 30/50 3291 5'923.80 4'936.50 900.00 3'291.00 4'191.00 -745.50
MFH 7/25 576 1'036.80 864.00 300.00 576.00 876.00 12.00
Überbauung 10/32 4464 8'035.20 6'696.00 360.00 4'464.00 4'824.00 -1'872.00
Industrie, Maschinenbau 7/25 539 970.20 808.50 300.00 539.00 839.00 30.50
Gewerbe, Büro 10/32 229 412.20 343.50 360.00 229.00 589.00 245.50
Gastro 20/40 3047 5'484.60 4'570.50 540.00 3'047.00 3'587.00 -983.50
Gastro 20/40 1383 2'489.40 2'074.50 540.00 1'383.00 1'923.00 -151.50
Alterssiedlung 30/50 10340 18'612.00 15'510.00 900.00 10'340.00 11'240.00 -4'270.00
Schulheim 10/32 1836 3'304.80 2'754.00 360.00 1'836.00 2'196.00 -558.00
Privatschule 7/25 320 576.00 480.00 300.00 320.00 620.00 140.00
Gemeindehaus 10/32 707 1'272.60 1'060.50 360.00 707.00 1'067.00 6.50
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Stellungnahme unterbreitet. In der Schlussfassung sind die Anregungen aus der juristischen Prüfung der
Vernehmlassungs-Antworten eingeflossen.

Sämtliche Eingaben und die Stellungnahmen dazu sind im Vernehmlassungs-Bericht zusammengefasst.
In der Folge werden die Punkte beschrieben, die einen Einfluss auf die vorliegende Endfassung des Reg-
lements haben oder auf die näher eingegangen werden muss.

Im Speziellen zu Art. 6, Abs. 5
Zu Art. 6 Abs. 5 des neuen Abwasserreglements gingen zwei Änderungsanträge ein. Der Absatz ging in
folgender Fassung in die Vernehmlassung.
5
 Die Kosten für die Erstellung der Hausanschlussleitungen sind von den Grundeigentümerinnen und Grundeigentü-

mern zu tragen. Dasselbe gilt für die Anpassung von bestehenden Hausanschlussleitungen, wenn die bisherige öffent-
liche Leitung aufgehoben oder an einen anderen Ort verlegt oder wenn das Entwässerungssystem geändert wird. Ist
die Gemeinde Verursacherin der Verlegung, beteiligt sie sich angemessen an den Anpassungskosten, sofern die be-
stehenden Hausanschlussleitungen den geltenden Vorschriften entsprechen und höchstens 20 Jahre alt sind.

Änderungsantrag SVP
5
 Die Kosten für die Erstellung der Hausanschlussleitungen sind von den Grundeigentümerinnen und Grundeigentü-

mern zu tragen. Dasselbe gilt für die Anpassung von bestehenden Hausanschlussleitungen, wenn die bisherige öffent-
liche Leitung aufgehoben oder an einen anderen Ort verlegt oder wenn das Entwässerungssystem geändert wird. Ist
die Gemeinde Verursacherin der Verlegung, beteiligt übernimmt sie die sich angemessen an den Anpassungs-
kosten, sofern die bestehenden Hausanschlussleitungen den geltenden Vorschriften entsprechen und höchstens 20
Jahre alt sind. Dieselbe Regelung gilt auch für andere Verursacher.

Änderungsantrag SP
"und höchstens 20 Jahre alt sind" streichen, da dies kein Alter für eine vorschriftsgemässe Leitung ist
und die Gemeinde (hier) als Verursacherin auch bei alten Leitungen einen Teil der Unkosten übernehmen
sollte.

Stellungnahme zu den Anträgen
Im Musterreglement des Kantons ist in keinem Fall eine Kostenbeteiligung der Gemeinde bei einer Ände-
rung oder Verlegung vorgesehen. Der beauftragte Jurist hat bereits in der ersten Lesung darauf auf-
merksam gemacht und hat auch Bedenken wegen der 20-Jahr Frist. Eine bedingungslose Kostenüber-
nahmepflicht, wie sie die SVP vorschlägt, wird abgelehnt. Die Streichung der 20-Jahr Frist wird im
Reglement übernommen werden. Betreffend anderer Verursacher, insbesondere wenn dies Private sind,
ist dies privatrechtlich im ZGB geregelt.

Endfassung nach Vernehmlassung Art. 6, Abs.5
5
 Die Kosten für die Erstellung der Hausanschlussleitungen sind von den Grundeigentümerinnen und Grundeigentü-

mern zu tragen. Dasselbe gilt für die Anpassung von bestehenden Hausanschlussleitungen, wenn die bisherige öffent-
liche Leitung aufgehoben oder an einen anderen Ort verlegt oder wenn das Entwässerungssystem geändert wird. Ist
die Gemeinde Verursacherin der Verlegung, beteiligt sie sich angemessen an den Anpassungskosten.

Im Speziellen Anpassung von Ansätzen
Die SVP verlangt in Ihrer Stellungnahme die Ansätze pro LU (CHF 230.00) und den Ansatz pro m2 ent-
wässerte Fläche (CHF 25.00) zu verringern. Die gewählten Ansätze ergeben für ein Einfamilienhaus etwa
die gleichen Anschlussgebühren wie bisher. Bei Mehrfamilienhäusern dürfte die Gebühr kleiner ausfallen
als bisher, da Einstellhallenplätze nicht mehr gebührenpflichtig sind. Dies wird eher dazu führen, dass die
Gesamteinnahmen bei den Anschlussgebühren in Zukunft etwas kleiner sein werden.

Stellungnahme zum Antrag
Die vorgeschlagenen Ansätze sollen beibehalten werden. Keine Anpassung im Reglement.

5. Schlussbemerkung
Das neue Abwasserreglement entspricht der heute gültigen Gesetzgebung. Die Gebührengestaltung ist
ausgewogen und sichert die Einnahmen der Spezialfinanzierung Abwasser längerfristig.

Antrag Gemeinderat

1. Das Abwasserreglement wird genehmigt.

2. Das Reglement tritt mit Ausnahme des Artikels 24 Abs. 6 betreffend wiederkehrende Regenabwass-
ergebühren am 1. Januar 2018 in Kraft. Auf diesem Zeitpunkt hin wird das Kanalisationsreglement
der Gemeinde Steffisburg vom 6. Mai 1983 aufgehoben.

3. Der Gemeinderat setzt Art. 24 Abs. 6 durch Beschluss in Kraft, sobald die notwendigen Grundlagen
für die Gebührenbemessung erhoben sind.
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4. Die Inkraftsetzung des Abwasserreglements ist nach der Genehmigung des Geschäftes durch den
Grossen Gemeinderat gemäss Artikel 45 der kantonalen Gemeindeverordnung im Thuner Amtsanzei-
ger zu publizieren.

5. Dieser Beschluss (Ziffer 1) unterliegt dem fakultativen Referendum gemäss Art. 37 und Art. 50 Abs.
1 der Gemeindeordnung.

6. Mit dem Vollzug dieses Beschlusses wird der Gemeinderat beauftragt.

7. Eröffnung an:
ī Marcel Schenk, Departementsvorsteher Tiefbau/Umwelt
ī Präsidiales (10.011.001)
ī Tiefbau/Umwelt
ī Finanzen

Sofern dieser Beschluss nicht angefochten bzw. das Referendum nach Art. 37 und Art. 50 Abs. 1 der
Gemeindeordnung vom 3. März 2002 nicht ergriffen wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h.
mit Wirkung ab 28. November 2017, in Kraft.

Behandlung

Marcel Schenk, Departementsvorsteher Tiefbau/Umwelt, erläutert das Geschäft anhand des vorstehen-
den Berichts und der nachstehenden Powerpoint-Präsentation:
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